
macht? Wir haben sozusagen die Aktivität an sich 
gezeigt und betont. Aber wir haben nicht gezeigt, 
welchen Inhalt diese Aktivität im einzelnen hat, be
zogen auf die gegebene Gesellschaftsordnung. Deshalb 
blieb die Rechtswissenschaft trotz dieser großen Hilfe 
des Genossen Stalin doch immer noch — um mit Marx 
zu sprechen — eine Lehre bloß von den juristischen 
Formen. Aber so kann sie den ihr gestellten wichtigen 
Aufgaben nicht gerecht werden. Damit kann sie vor 
allem — und das ist die Hauptkritik, die in der Deut
schen Demokratischen Republik mit Recht an unserer 
Rechtswissenschaft geübt worden ist — ihre Aufgabe, 
der juristischen Praxis zu dienen, nicht erfüllen. Sie 
kann auf diese Weise nicht mobilisierende Kraft im 
Kampf um Frieden, Einheit und Sozialismus entwickeln. 
Sie erhebt sich so nicht über eine im Grunde bürger
liche Position.

Ich bin der Auffassung, daß dieser Fehler schnell 
überwunden werden wird, wenn wir die Lehre des 
Genossen Stalin vom objektiven Charakter der öko
nomischen Gesetze, vor allem der Grundgesetze, in ihrer 
ganzen Tiefe durchdenken. Wenn wir nämlich er
kennen, daß die Grundgesetze — zum Beispiel das 
Grundgesetz des Sozialismus, um dessen Verwirk
lichung wir auch bei uns kämpfen — den Inhalt, das 
Ziel der Aktivität der einzelnen Teile des Überbaus 
bestimmen, daß also der Inhalt der aktiven Kraft auch 
des Rechts, seiner aktiven Einwirkung auf die Basis 
bei uns gerade durch dieses ökonomische Grundgesetz 
bestimmt wird, wie umgekehrt im Kapitalismus das 
bürgerliche Recht, welche Formen es auch immer ent
wickeln mag, immer der Durchsetzung des Grund
gesetzes des Kapitalismus bzw. des modernen Kapi
talismus dient, so bedeutet das, daß wir damit die der 
bürgerlichen Rechtswissenschaft wesensnotwendige Ab
straktion von den gegebenen sozialökonomischen Ver
hältnissen überwinden, jenen Formalismus der bürger
lichen Rechtswissenschaft, der nötig war, wenn das 
Recht und die Rechtswissenschaft im bürgerlichen Staat 
überhaupt ihre aktive Rolle erfüllen wollten. Denn 
hätte das bürgerliche Recht oder die bürgerliche Rechts
wissenschaft den Inhalt, das Ziel ihrer aktiven Wirkung 
auf die gesellschaftliche Basis, erkennen lassen oder 
gar offen erklärt, so hätten sie gerade die Möglichkeit 
ihrer aktiven Rolle selbst ausgeschlossen, d. h. sie 
hätten praktisch aufgehört, „Überbau zu sein“, wie Ge
nosse Stalin lehrt.4) Eine Entlarvung, daß ihr Zweck 
darin besteht, das Grundgesetz des Kapitalismus bzw. 
des modernen Kapitalismus zu verwirklichen, hätte 
nicht zur Festigung, sondern zur Unterhöhlung der 
kapitalistischen und erst recht der imperialistischen 
Basis geführt.

Deshalb war die Abstraktion von den „ökonomischen 
Lebensbedingungen“ (Engels)5 6), der Formalismus, stets 
eine innere Notwendigkeit für die bürgerliche Rechts
wissenschaft, und sie wurde es immer mehr, je mehr 
der Kapitalismus, die Herrschaft der Bourgeoisie, die 
Verbindung zum Volk verlor und in immer tieferen 
Widerspruch zu ihm gerät. Die letzten Konsequenzen 
einer solchen völligen Abstraktion sehen wir in der
artigen imperialistischen Ideologien wie z. B. Kelsens 
„reiner Rechtslehre“ oder in solchen Selbstaufgaben 
jeder Wissenschaft, wie wir sie heute in Westdeutsch
land finden, wo z. B. der „Rechtswissenschaftler“ 
Scheuner die Auffassung vertritt, daß jede Frage nach 
dem Zweck der Rechtsnormen eine unwissenschaftliche 
Frage sei, der der Jurist sorgfältig aus dem Wege gehen 
müsse. Wozu ein Regime wie das der Adenauer-Clique 
solche Auffassungen benötigt, brauche ich nicht aus
zuführen.

Es ist klar, daß im Gegensatz zum bürgerlichen Recht 
das Recht in einem Staat der Werktätigen, der sich die 
Verwirklichung des ökonomischen Grundgesetzes des 
Sozialismus zum obersten Ziel setzt, durch die ständige 
Aufdeckung dieses Inhalts seiner aktiven Rolle über
haupt erst seine mobilisierende Wirkung auf die Werk
tätigen entfalten kann, daß gerade dadurch jedem 
Werktätigen die moralische Kraft eines solchen Rechts 
bewußt gemacht wird..

Es ist also eine außerordentlich wichtige Aufgabe 
unserer Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, durch
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Darstellung, Anwendung und Entwicklung unseres 
Rechts unter ständiger Beziehung auf das ökonomische 
Grundgesetz des Sozialismus, dessen Durchsetzung es 
dient, das Rechtsbewußtsein aller Bürger unserer Re
publik so zu heben, daß dieses Recht seine hohe mora
lische Kraft voll entfalten kann und damit zugleich 
die Überlegenheit unserer Staats- und Rechtsordnung 
gegenüber jedem kapitalistischen System deutlich wird.

Für die Entwicklung einer so arbeitenden Rechts
wissenschaft hat uns Genosse Stalin mit seiner Lehre 
vom objektiven Charakter der ökonomischen Gesetze 
und seiner Entdeckung der Grundgesetze des Kapita
lismus und Sozialismus eine unschätzbare Hilfe gegeben.

Genosse Stalin hat uns weiter gelehrt, daß die Men
schen zwar die objektiven ökonomischen Gesetze nicht 
willkürlich aufheben oder verändern können. Er weist 
uns aber gleichzeitig mit Nachdruck darauf hin,

„daß die Menschen in der Lage sind, die Gesetze 
zu entdecken, sie zu erkennen, sie zu beherrschen 
und zu lernen, sie mit voller Sachkenntnis anzu
wenden, sie im Interesse der Gesellschaft auszu
nutzen und sie sich somit dienstbar zu machen, die 
Herrschaft über sie zu erlangen.“ •)

Damit gibt uns Genosse Stalin einen entscheidenden 
Hinweis für die weitere Entwicklung unserer demokra
tischen Gesetzlichkeit, die Schaffung neuer juristischer 
Gesetze und ihre Anwendung. Er lehrt uns, daß 
die aktive Wirkung unserer Gesetzlichkeit auf unsere 
sich entwickelnde sozialistische Basis davon abhängt, 
daß die juristischen Gesetze auf einem richtigen Er
kennen und einer richtigen Anwendung der objektiven 
ökonomischen Gesetze beruhen.

Genosse Stalin lehrt uns, daß juristische Gesetze ihre 
aktive Rolle nur erfüllen können, wenn sie auf der 
Grundlage, in Erkenntnis und in Anwendung der ob
jektiven ökonomischen Gesetze geschaffen und gehand- 
habt werden, daß das juristische Gesetz in seiner Wir
kung von seinem richtigen Verhältnis zum objektiv 
wirkenden ökonomischen Gesetz abhängig ist.

Ich glaube, das ist eine Seite, die wir bisher mangel
haft erkannt haben, was auch zu dem Nichtüberwinden 
der formalistischen Betrachtungsweise in der Rechts
wissenschaft beigetragen hat.

Mir scheint, daß wir schon aus diesen beiden — nur 
kurz angedeuteten — Überlegungen eine Reihe von 
Schlußfolgerungen ziehen können und müssen. Dabei 
erscheint mir wesentlich:

1. Die Rechtswissenschaft muß die juristischen Gesetze 
aus ihrer Beziehung zu den objektiven ökonomi
schen Gesetzen heraus erklären. Nur so kann sie 
das Recht als gesellschaftliche Erscheinung wissen
schaftlich richtig erfassen, und zwar sowohl das 
Recht des modernen bürgerlichen Staates wie auch 
das Recht sozialistischer Staaten, wie das Recht 
unseres Staates. Das bedeutet z. B. konkret, daß 
bei einer solchen Betrachtungsweise jede Selbst
täuschung, jede Illusion über den Charakter der 
bürgerlichen Gesetzlichkeit ausgeschlossen wird; 
denn die bürgerliche Gesetzlichkeit kann immer 
nur der Durchsetzung des ökonomischen Grund
gesetzes des modernen Kapitalismus dienen. Eine 
solche rechtswissenschaftliche Arbeit zerschlägt also 
auch ganz konkret jene Demagogien der rechten 
Sozialdemokratie in Westdeutschland, die an die 
Stelle des Massenkampfes gegen das Adenauer- 
Regime die Anrufung eines Bundesverfassungs
gerichts setzen wollen. Und nur aus einer solchen 
Betrachtungsweise heraus kann das Recht, die Ge
setzlichkeit in unserer Ordnung als mächtiger Hebel 
beim Aufbau des Sozialismus angewandt werden.

2. Nur eine solche rechtswissenschaftliche Lehre und 
Forschung wird die Juristen befähigen, die juristi
schen Gesetze richtig a n z u w e n d e n ,  nämlich aus 
der Erkenntnis heraus, daß sie eben dem Grund
gesetz, der Durchsetzung des Grundgesetzes zu 
dienen haben. Bei einer derartigen Betrach
tungsweise wäre es nicht möglich gewesen, daß 
vor etwa einem Jahre juristische Diskussionen dar
über entstanden,-ob die Verordnung über die Ein
führung des Allgemeinen Vertragssystems vom
6. Dezember 1951, die von der Vertragspflicht für
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